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Die Neuordnung der Straf¬
gerichte

Ii .
Die Verordnung vom 4. Januar 1924 bringt ferner

Sas Ende der viel angefeindeten , nur mit Berussrich -
tem besetzten Strafkammern . An ihre Stelle tritt
das Schöffengericht in der Besetzung mit einem
Richter und zwei Schöffen oder — für besonders umfang¬
reiche Sachen — mit zwei Richtern und zwei Schöffen.
Gegen die Urteile dieser Schöffengerichte aber ist neu ein-
geführt die Berufung an die große Strafkammer, die mit
drei Richtern und zwei Schöffen besetzt ist. Das Schöf¬
fengericht und die große Berufungskammer bilden damit
künftig das Kernstück der Organisation ; denn
diesen Gerichten liegt die Aburteilung der großen Mehr-
zahl der schweren oder sonstwie bedeutenden Strafsachen
ob. Man hätte deshalb erwarten dürfen , daß gerade die-
jenigen Kreise, die bisher die ausschließlich mit rechts-
gelehrten Richtern besetzte Strafkammer auf das äußerste
bekämpft und zum mindesten die Einführung einer Be-
rufung gegen ihre Urteile stürmisch verlangt haben , die
auf einen Schlag erfolgende Erfüllung beider Wünsche
dankbar anerkennen würden . Daß diese Erwartung nur
teilweise in Erfüllung gegangen ist, mag seinen Grund in
der vorgesehenen Besetzung der großen Berufungskam-
mer mit mehr Richtern als Laien haben , die manchem
nicht gefällt und wohl auch noch keine schlechthin endgül-
tige Lösung des Problems des zahlenmäßigen Verhält-
nisses der Berufsrichter zu den Laienrichtern bedeutet , die
aber andererseits auch nicht die Schöffen zu einflußlosen
Statisten macht , wie vielfach übertreibend behauptet
wurde : denn Schuldigspruch und Bestrafung bedürfen
künftig einer Zweidrittel-Mehrheit , d. h . mindestens ein
Schöffe muß , auch wenn die Richter, was erfahrungs-
gemäß sehr häufig nicht der Fall ist, eines Sinnes sind,
ihnen zugestimmt haben, damit eine Verurteilung erfol-
gen kann ; sind die beiden Schöffen oder ein Richter und
ein Schöffe für Freisprechung , so muß der Angeklagte
freigesprochen werden .

Die schärfste Kritik setzt bei der dritten Hauptreform ,
d. h. der Umgestaltung des Schwurgerichts ,
ein. Es ist das zu einem guten Teil aus historischen Bin -
düngen zu erklären. Der Freiheitsbewegung um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts war das Schwurgericht
einer der dringlichsten Forderungen. Sie durchzusetzen ,
erschien damals in der Tat als die erste Voraussetzung
einer volkstümlichen Gestaltung der Rechtspflege . Wer
heute für Erhaltung des Schwurgerichts in seiner ge-
schichtlichen Form kämpft, der übersieht einmal, daß in-
zwischen die Laien in die Gerichte auf allen möglichen an-
deren Wegen eingezogen sind und sich nun bald ein hal-
bes Jahrhundert in der Form der Schöffen auf
das beste bewährt haben , sodann , daß seit 1918
der Obrigkeitsstaat durch den Volksstaat ersetzt worden ist,
daß auch die Ernennung des Berufsrichters nicht mehr
ein ausschließliches Recht eines der Volksvertretung nicht
verantwortlichen Souveräns ist, sondern durch eine parla-
mentarisch verantwortliche Regierung erfolgt, und endlich,
daß das Schwurgericht , so wie es bei uns organisiert war,
sich immer mehr als ein wenig gelungener Abklatsch fran -
zösischer Einrichtungen herausgestellt hat, an dem gerade
in den letzten Jahren von allen Seiten , auch von den Po-
litikern, deren Vorfahren Vorkämpfer für das Schwur-
gericht gewesen sind , mit Recht schärfste Kritik geübt wor-
den ist. Nach genauerer Betrachtung erschließt sich in der
Tat das Schwurgericht alt ein Gericht und eine Proze-
dur von geradezu bürokratischer Starrheit ; wer einmal
bei der Aburteilung etwa eines Falls von betrügerischem
Bankrott oder von Fälschung öffentlicher Urkunden oder
von Unterschlagung im Amte oder auch von Mord mit-
gewirkt und erfahren hat, wie die verschiedenen juristi -
schen Möglichkeiten eines solchen Tatbestands in der
Fragestellung ausgeschöpft werden , und wie dabei ein Ge-
bilde von wahrhaft gigantischer, konstruktions-juristischer
Spitzfindigkeit herauskommt , wie die Geschworenen vor
diesem auch für den geübten Juristen kaum entwirrbaren
Monstrum von Fragen und Eventualfragen stehen, wie
der Vorsitzende — ohne das Tatsächliche des Falles einer
Erörterung zu unterziehen , das ist ihm ja gesetzlich ver-
boten —, sich im Schweiße seines Angesichts abmüht , den
Geschworenen über einen juristischen Tatbestand , zu des-
sen Beherrschung der junge Jurist viele Kollegstunden
hören muß , in Yz~ lstiinMgem Vortrag eine klare Vor-
stellung zu verschaffen, der erst erkennt, daß hier in vielen
Fällen nicht geurteilt , d. h. auf Grund klarer, rechtlicher
und. tatsächlicher Erfassung des Sachverhalts entschieden.

sondern um das Schicksal eines Menschen, vielleicht eines
Menschenlebens auf der einen , und um die Sicherheit der
Allgemeinheit auf der anderen Seite — gelost wird .

Blitzartig beleuchtet dieses Wesen des bisherigen
Schwurgerichts eine Äußerung , die dem Verfasser dieser
Tage als Ausspruch eines hochangesehenen und besonders
erfahrenen Verteidigers berichtet wurde, und die etwa
dahin gelautet haben soll, daß der Betreffende für einen
schuldigen Klienten das Schwurgericht der Strafkam-
mer vorziehe , für einen unschuldigen aber im
Schwurgericht stets die schwersten Befürchtungen habe.
Die Schärfe dieser Kritik an einem Strafgericht ist wohl
nicht mehr zu überbieten .

Zu diesen schweren Schattenseiten des eigentlichen
schwurgerichtlichen Verfahrens kommt aber auch noch die
Beschränkung der Anfechtbarkeit der schwurgerichtlichen
Urteile. Denn da die Geschworenen ihren Wahrspruch
nicht begründen dursten und sich die Vorgänge im Be-
ratungszimmer jeder Kontrolle entzogen , so konnte der
Verteidiger das Urteil nicht mit der Revision unter der
Begründung anfechten, die Geschworenen hätten auf den
festgestellten Sachverhalt ein falsches Gesetz oder das Ge-
setz unrichtig angewendet ; er war vielmehr genötigt, das
Verfahren nach irgendwelchen, an sich oft ganz belang -
losen Verstößen gegen eine Verfahrensvorschrist zu durch -
stöbern. Das gelang ihm regelmäßig dann nicht, wenn
ein routinierter Vorsitzender die Verhandlung geleitet
hatte , es gelang ihm vielfach dann, wenn der Vorsitz in
der Hand eines formenungewandten oder ängstlichen Rich-
ters gelegen hatte, obwohl die Vereigenschastung des Vor-
sitzenden ohne jede Bedeutung für den Wahrspruch der
Geschworenen ist, da e: ja bei dessen Zustandekommen
nicht mitwirkt . Es ist demnach auch in Ansehung der
Rechtsmittel das Schicksal des Angeklagten vielfach dem
Zufall anheimgegeben .

Und nun vergleiche man mit diesem bisherigen Schwur-
gericht einmal das künftige . Die Richterbank ist be-
setzt mit drei Richtern und sechs Geschworenen. Die Ge-
schworenen wirken bei allen Entscheidungen mit glei-
chem Stimmrecht wie die Richter mit , also nicht nur wie
bisher beim Schuldspruch, sondern auch bei den oft fast
ebenso wichtigen Entscheidungen über den Umfang der
Beweisaufnahme, die Beeidigung von Zeugen und dergl .
und insbesondere auch bei der Strafbemessung . An Stelle
des Frage- und Antwortspiels und der in spanische Stiefel
eingeschnürten Rechtsbelehrung tritt die lebendige Wechsel -
rede der Beratung. Und dabei sind die Geschworenen
zahlenmäßig so stark (Zweidrittel -Mehrheit ) , daß jede
Entscheidung in ihre Hände gelegt ist . Zu alledem tritt
schließlich eine unbeschränkte rechtliche Nachprüfung in
der Revisionsinstanz . Stärkere Garantien für eine Volks -
tümliche und zugleich richtige Rechtsprechung sind nicht
ausdenkbar , wenn man nicht bereit ist, die Richtigkeit der
Volkstümlichkeit zu opfern. Gleich starke Garantien
wären auch nicht durch eine Annahme der Vorschläge zu
schaffen , die jetzt von den Kritikern der Reform gemacht
werden , die an sich der Erkenntnis der Mängel des bis-
herigen Verfahrens sich nicht völlig verschließen. Man
empfiehlt auf dieser Seite zur Verbesserung des Schwur-
gerichts vor allem die Auswahl der Beschwöre -
nen aus allen Volksschichten und eine gewisse
juristische Vorbildung der Geschworenen durch Unterrichts -
kurse und dergl . Die erstere Forderung ist soweit als
irgend tunlich erfüllt . Die Justizverwaltungen haben
schon bisher ständig die Auswahl der Geschworenen in
diesem Sinne so nachhaltig als möglich zu beeinflussen ge-
sucht, und wer die Geschworenenlisten der letzten Jahre
durchsieht , wird zugeben müssen, daß diese Versuche er-
folgreich gewesen sind . Dazu kommt, daß künftig die
Auswahl der Geschworenen, die bisher teilweise einem
Kollegium von Berufsrichtern oblag, ganz in die Hände
der Vertrauensausschüsse, also von Laien gelegt ist, die
bei uns in Baden der Bezirksrat , also ein aus all-
gemeiner , gleicher und direkter Verhältniswahl hervor-
gehendes Gremium , wählt. Die zweite Forderung aber,
d . i. die nach juristischer Vorschulung der Ge -
schworenen , läuft im Effekt auf den Ersatz unbefange-
ner, lediglich mit gesundem Menschenverstand und nor-
maler Denkschärfe ausgestatteter , das Recht instinktiv fin-
dender und gerade deshalb „volkstümlich" im besten
Sinne deS Worts wirkender Laienrichter durch juristische
Kurpfuscher, die mit derselben einseitigen Unbelehrbarkeit
und Voreingenommenheit an die Kriminalfälle heran -
treten würden , wie so mancher ihrer ^nedizinischen Kol-
legen an die Krankheiten.

Neben den im Vorstehenden besprochenen grundlegen -
den Reformen enthält die Verordnung noch eine Anzahl
anderer Abänderungen des geltenden Rechts. Sie brin¬

gen teils die Erfüllung schon lange in der Praxis der Ge»
richte hervorgetretener Wünsche , teils gelangen in ihnen
neuartige Rechtsgedanken zum Ausdruck, deren praktische
Verwendbarkeit sich erst bewähren muß . Grundsätzliche
Bedeutung kommt ihnen jedoch nicht zu ; Richtlinien für
die künstige Rechtsentwicklung sind in ihnen vorerst nicht
enthalten ; leisten sie nicht das , was man sich von ihnen
verspricht, so wird man sie bei der nächsten Gelegenheit
über Bord gehen lassen. Sie interessieren daher auch in
der Hauptsache nur den Fachmann ; sie hier auch noch zu
besprechen , würde über den Zweck dieser Darlegungen weit
hinausführen.

Es sollten hier nur die großen Richtlinien de3 Reform¬
versuchs gezeigt werden , in denen die künftige EntWicke-
lung des Strafprozesses in die Erscheinung tritt, und es
sollte dargetan werden , daß die Kritik und insbesondere
der Vorwurf reaktionärer Tendenz ruhiger, leidenschafts-
loser Betrachtung nicht standhält. Wenn es außerdem ge-
lungen ist, dem Leser zu zeigen, daß die Reform nicht
nur den augenblicklichen finanziellen Bedürfnissen Rech-
nung trägt, sondern darüber hinaus unser Strafverfahren
praktisch brauchbarer macht , die in Deutschland altervrobte
Mitwirkung der Laien als Schöffen nicht nur erhält, son-
dern in Ansehung der Zuständigkeit und des Instanzen-
zugs beträchtlich ausdehnt und dem Schwurgericht eine
Gestalt gibt, in der der Laieneinfluß nicht wesentlich ge-
mindert, die Möglichkeit von Zufallsentscheidungen aber
ausgemerzt ist, so haben diese Zeilen ihre Schuldigkeit
getan .

Die dritte Steuernotverordnung
DaS Reichskabinett hat Dienstag abend seine Beratungen

über die dritte Steuernotverordnung endlich zum Abschluß
gebracht . Die Verordnung zieht das ganze Problem der Auf »
Wertung und der Geldentwertungsgewinne in den Kreis ihrer
Bestimmungen . Die Verordnung liegt jetzt dem Reichsrat vor.

Die Hypothekenauswertung
Im allgemeinen läßt die Verordnung eine Aufwertung für

auf Reichsmark lautende Privatforderungen zu, soweit die
Ansprüche nicht bis zum 31 . Dezember 1923 getilgt sind. Die
Aufwertung soll entweder durch Vereinbarung zwischen
Schuldner und Gläubiger oder durch Entscheidung von beson-
ders einzurichtenden Aufwertungsstellen herbeigeführt wer -
den. Als obere Grenze ist im Prinzip 10 Prozent des Gold-
markwertes der Forderungen vorgesehen ; in besonderen Fäl -
len kann darüber hinausgegangen werden . Für Anleihen
des Reiches , der Länder und Gemeinden soll keinerlei Auf -
Wertung eintreten . Die Verzinsung und Tilgung dieser An-
leihen soll bis zur völligen Erledigung der Reparationsver -
pflichtungen ausgesetzt werden , die spätere Regelung soll nach
Reichsgesetz erfolgen .
Die Besteuerung des Geldentwertungsgewinnes bei den

Schuldnern privater Reichsmarkforderungen
erfolgt zum Teil zu Gunsten des Reiches, zum Teil zu Gun -
sten der Länder und Gemeinden . Zu Gunsten des Reiches
werden im allgemeinen Obligationsschuldner , ferner die Emit -
tenten von Notgeld mit einer Steuer belegt . Grundkredit-
anstalten bleiben von der Steuer befreit . Die Steuer be-
trägt bei Obligationen 2 Prozent , soweit sie bis zum 31 . De -
zember 1923 noch nicht getilgt waren ; soweit sie bis zum
31 . Dezember 1923 getilgt waren , 12 Prozent des Goldbetra .
ges . Die Besitzer von Grundstücken, und zwar von bebauten
wie unbebauten , die durch die Entwertung der von ihnen auf -
genommenen Hypotheken usw . Geldentwertungsgewinne zu
verzeichnen haben , unterliegen einer Steuer zu Gunsten der
Länder . Bei bebauten Grundstücken wird diese Steuer ent -
weder als besondere Aufwertungssteuer oder als eine beson-
dere Grundsteuer (neben der allgemeinen Grundsteuer ) in
Prozenten der Friedensmiete erhoben, und zwar so , daß die
Friedensmiete mit dem Gang der wirtschaftlichen Entwicklung
allmählich erreicht wird . Bei unbebauten Grundstücken soll
die Steuerregelung den näheren Bestimmungen durch ein be -
sonderes Reichsgesetz vorbehalten bleiben . Auch diejenigen , die
Holz aus staatlichen Forsten gekauft haben und dabei den Kre-
dit öffentlicher Körperschaften in Anspruch genommen haben,
können bis zu 20 Prozent des dabei gemachten Geldentwer -
tungsgewinnes besteuert werden .

Die Steuernotverordnung regelt außer der Aufwertungs -
frage auch noch

den Finanzausgleich zwischen dem Reich den Länder»
und Gemeinden

neu . Die Einkommen , und KSrperschastssteuer soll danach
zu 90 Prozent den Ländern zufließen , von der Umsatzsteuer
sollen die bisher erhobenen 2 Prozent dem Reich, das künftig
neu erhobene halbe Prozent den Ländern und Gemeinden zu-
fließen . Die Kraftfahrzeug - und die Grunderwerbssteuer
erhalten die Länder ganz , zum Teil zur Unterverteilung an
die Gemeinden . Die Besoldungszuschüsse werden auf die
Goldmark -Differenz zwischen den gegenwärtigen Besoldungs -
lasten und den vor dem 1 . Januar 1921 von den Ländern
und Gemeinden zu tragenden Besoldungslasten begrenzt . Sie
sollen bis zum 1. April 1924 «ollkommen abgebaut werden.
Den Ländern soll die Aufgabe der Wohlfahrtspflege , des
Schul - und Bildungswesens und der Polizei in einem beson-
deren Reichsgesetz zur selbständigen Regelung und Erfüllung
überlassen werden .



Zur Zfrage der Mablreform
die anläßlich der bevorstehenden Neuwahl des Reichstageswieder aktuell ist, führt die „Franks . Ztg ." in einem Artikelu. a . aus :

„Die grundsätzliche Marschlinie liegt sichtbar genug vor unS.Die Mißstimmung richtet sich einmal gegen das Listensystemüberhaupt und dann gegen die Bindung des Wählers an dieListe und ihre Reihenfolge. Man empfindet schon die Aus-stellung der Liste als Vergewaltigung , weil sie nicht in kleinen
Reichstagswahlkreisen erfolgt , wie wrr sie vor 1918 hatten , woin der Regel alle Anhänger einer Partei die Möglichkeit hat-ten, persönlich zur Aufstellung des Kandidaten zufammenzu -kommen. Heute hat der Wahlkreis den Umfang einiger Re¬
gierungsbezirke, so daß die Masse der Parteimitglieder sich be-
gnügen muh , durch Delegierte die Kandidatenauswahl besorgenzu lassen . Theoretisch erscheint diese? indirekte Verfahren zwei-fellos weniger demokratisch als das frühere . In der Praxishat allerdings nach unseren Beobachtungen die „Partei -
Maschine " in den kleinen Kreisen nicht diel geringeren Einflußgehabt als heute, doch empfinden wir grundsätzlich jede un-
mittelbare Betätigung des Einzelwählers als das gesündereVerfahren .

Noch stärkeren Anstoß erregt , besonders bei der großen Masseder nicht parteimäßig organisierten Wähler , der Zwang füreine Partei als solche zu stimmen, statt wie vordem für eine
bestimmte Persönlichkeit. Dieser Charakter des Mechanischenund Unpersönlichen wird durch die Unabänderlichkeit der Liste
so verstärkt, daß hier wohl die dunkelste Seite des heutigenSystems liegt. Der Wähler windet sich wie unter einem Jochund klagt, daß er vielleicht eine Persönlichkeit hätte wählenwollen, die von keiner Bastei aufgestellt worden ist, oder daßer sich eine Liste aus Kandidaten mehrer Parteien zusammen-
stellen möchte , oder day er auf der ihm genehmsten Parteiliste
wenigstens die Reihenfolge der Kandidaten ändern würde —
wenn nicht in alledem sein politischer Wille eingeschränkt wäre.
Freilich sollte nicht vergessen werden , daß solche Willensein-
schränkung großenteils auch beim früheren System des Einzel-
Wahlkreises vorhanden war , und daß sie bei jeder Art von De-
mokratie durch Repräsentation unvermeidlich sein wird. Trotz-
dem wird der Zwang des Listensthstems und doppelt der der
gebundenen Liste immer als sehr hart empfunden werden, und I' es wird alles Bemühen und Nachdenken der sachkundigen Köpfe
darangesetzt werden müssen, um einen Weg zur Lockerung die-
ses Zwanges zu suchen .

Diese Aufgabe ist allerdings schwieriger als sie den Unkun-
digen oft erscheint . Denn auf den Grundsatz der Verhältnis -
wähl wird das deutsche Volk auch nicht wieder verzichten wol -
len . In dieser Beziehung ist die Ungerechtigkeit des alten
Reichstagswahlrechtes doch gar zu offenkundig gewesen und
zu bitter empfunden worden. Auch die damaligen Stichwahlen,deren Korruptionserscheinungen auf allen Seiten beklagt wur-
den , wird man nicht zurückwünschen . Die Verteilung der
Mandate im Ganzen nach dem Verhältnis der abgegebenen
Stimmen muß also beibehalten werden. Der nächstliegendeGedanke, an Stelle der gebundenen Liste ein freies Listen-
system zu setzen, wird heute von ziemlich allen Sachverständigen
verworfen , weil man der Auffassung ist, daß dann ganz unge¬wollte und unsinnige Ergebnisse erzielt werden. Auf die kom-
plizierten Gründe dieser Auffassung möchten wir vorerst nicht
eingehen, da sie zu weit führen würden , und die Ablehnung
tatsächlich allgemein ist.

*
Es gibt jedoch einige andere Systeme , die den Grundsatzder Verhältniswahl ohne Listenverfahren durchzuführen suchen

und ihn- mit Einzelwahlkreisen oder Einzelstimmkreisen kom- »
fiiMren . Da ist erstens das bayrische Landtagswahlrecht , das :
augenblicklich wieder etwas abgeändert wird (zu unwesentlich
um in dieser allgemeinen Betrachtung darauf einzugehen) .
Nach dem bisher geltenden Wahlgesetz von 1320 ist Bayern in
142 Stimmkreise eingeteilt , aus Sie je ein Mandat entfällt , und
in denen jedesmal Einzelkandidaten präsentiert werden. Doch
kann ein Kandidat in mehreren Stimmkreisen aufgestellt wer-
den deren für ihn abgegebene Stimmen bei der endgültigen
Stimmzählung dann addiert werden. Die 142 Stimmkreise jsind noch einmal in acht große Wahlkreise zusammengefaßt . ,
In diesen erfolgt die proportionale Verteilung der Mandate
auf die Parteien nach dem Systc .n Dr . Luppe.

Beispiel : Wahlkreis Oberbayern . Gesamtzahl der abgegsbe-
nen Stimmen 330 000 ; Zahl der Stimmkreise und also der
Mandate 32 . Verteilungszahl 330 000 : 32 + 1 = 10 000 . Eine
Partei mit 186 000 Stimmen im ganzen Wahlkreis erhält also
achtzehn , eine mit 35 000 Stimmen drei Mandate . Übrig-
bleibende Mandate werden den höchsten Stimmresten zugeteilt.
Innerhalb der Partei werden die Mandate an die Kandidaten
mit den höchsten Stimmziffern überwiesen.

Neben den 142 Einzelmandaten sieht das bayrische Wahl»
aesetz 15 Landessitze vor, die nach dem Verhältnis ihrer Gesamt-
stimmenzahl aus die Parteien verteilt und von jedem Partei -
führet in freier Auswahl an die unterlegenen Kandidaten ver-
teilt werden. Nach dem vorhergehenden Wahlgesetz von ISIS
konnte der Wähler jedem auch irgendwo sonst im Lande ausge.
stellten Kandidaten seine Stimme geben was zur Folge hatte ,
daß bestimmte Berufsgruppen innerhalb einer Partei durchdas ganze Land hin ihre Stimmen auf einen irgendwo kandi-
dierenden Jnteressenvertreter vereinigten . Sie nahmen dabei
wohl an , daß die Parteiführer ohnehin gewählt werden wür -
den ; doch erhielten diese dann vielfach weniger Stimmen als
solche Jnteressenvertreter . Deshalb wurde 1920 das „ im Lande
herumwählen " abgestellt ; doch bleibt dem bayrischen Wähle?das Recht , den von seiner Partei im Stimmkreise aufgestelltenKandidaten zu streichen und nur für die Partei als solche zustimmen.

Dieses jetzige bayrische Wahlverfahren ist bereits einiger-
maßen beeinflußt durch ein System , das hier noch gesonderterwähnt sein soll, und das bereits vor einer Reihe von Jahren
Oberlandesgerichtsrat Karl Pfister in München ausgearbeitet
hat . Er gab ihm ursprünglich den Namen Kürwahlsystem, in
einer späteren Veröffentlichung heißt es etwas schwerfälliger
Verhältniswahl ohne Wahlvorschläge.

Die Anregungen Pfisters sind insoweit etwas kompliziert, als
sie zahlreiche Möglichkeiten der Ausführung eröffnen . Da »
System selbst aber würde, wenn es erst in einer bestimmten
Form durchgeführt wäre , verhältnismäßig einfach erscheinen .Es hält in erster Linie an den Einzelwahlkreisen fest , in denen
Aufstellung und Wahl so wie früher erfolgt. Dann aber wirddie Gesamtzahl der (im ganzen Reich und für alle Parteien
zusammen ) abgegebenen Stimmen durch Zahl der festgesetztenMandate geteilt und so der Wahlquotient ermittelt . Alle Ein-
zelkandidaten, welche diesen Quotienten erreicht haben, sind im
ersten Wahlgang gewählt. Die übrigen Mandate werden vonder Reichswahlleitung den einzelnen Parteien nach dem Ver-
hältnis ihrer Gesamtstimmenzahl zugeteilt . Es ist allerdingseine Liebhaberei von Pfister , keine „Parteien " in seinem Sy -
stem anerkennen zu wollen. Er läßt also die aufgestellten Kan-didaten, soweit sie an Stimmen wenigstens ein Zehntel de»Quotienten erreicht haben ,zu „Fraktionen " zusammentreten ,und in diesen soll dann die Austeilung der restlichen Mandateerfolgen. Für die Austeilung selbst lassen sich natürlich eineReihe verschiedenerWege einschlagen . Pfister will seinen „Frak-tionen " freie Hand lassen . Man könnte die Verteilung auchmechanisch nach der Höhe der Stimmziffern der nicht schon ge-wählten Kandidaten vorschreiben. Man könnte einen Teil nachdem ersten und den Rest nach dem zweiten Verfahren begeben.

Auf all diese Sinzelfragen können wir heute nicht eingehen.Wir versagen unS vorerst auch eine Erörterung der Vorzügeund der Nachteile des einen oder anderen Systems . Für dies-mal sollte hier nur auf einige Möglichkeiten freier und mensch-
lich unmittelbarer gestalteter Verhältniswahl hingewiesen wer-den."

Die Sachverständigen in Werlin
Begrüßung durch den Reichskanzler

Die in Berlin eingetroffenen Mitglieder der beiden Sach-
verständigenkomitees der Reparationskommission haben Mitt »
woch vormittags in den ihnen zur Verfügung gestellten Räu -men im ReichSwirtschaftSrat ihre hiesigen Arbeiten begonnen.Seitens der Reichsregierung steht ihnen Staatssekretär Fi -
scher als Vorsitzender der deutschen Kriegslastenkommissionund gewissermaßen als Verbindungsmann für die Beschaffungder erforderlichen Auskünfte und Unterlagen mit seinemPersonal zur Verfügung . Gemeinsame Sitzungen , etwa mit
Mitgliedern der deutschen Behörde, sind vorläufig nicht ge-
plant .

Zwischen den Mitgliedern der beiden Komitees ist bereitsin Paris vereinbart worden, daß während der Dauer ihrerArbeiten keinerlei Auskünfte über deren Verlauf von einzel-nen Angehörigen der Ausschüsse gegeben werden. Der Gene-
ralsekretär der Ausschüsse wird indessen von Zeit zu Zeit eineArt amtliches Communiqne über den Verlauf der Arbeitenbekannt geben.

*
Der Reichskanzler hat am Mittwoch im Beisein des Außen-

Ministers Dr . Stresemann , des Finanzministers Dr . Lutherund des Wirtschaftsministers Hamm die Mitglieder des Sach-
verständigenausschusses für Budget und Währung empfangen.Er sagte in seiner Begrüßungsansprache , die Reichsregierungerkenne es mit Dank an , daß die Herren hierher gekommenseien, um an Ort und Stelle die deutschen Verhältnisse zuprüfen . Es werde seitens der deutschen Verwaltung alles ge-
schehen, um sie in ihrer schweren und verantwortungvollenAufgabe zu unterstützen. Zur Unterstützung ihrer Arbeiten
sei im Austrage der Reichsregierung Material für ein Stu -dium der deutschen Wirtschaft, Währung und Finanzen zu-
sammengestellt worden.

Der Vorsitzende des Komitees, General DaweS, erwiderte :„Das Komitee beauftragt mich, seiner Genugtuung darüberAusdruck zu geben, daß ihm Gelegenheit geboten wird, Sieund Ihre Mitarbeiter in der deutschen Regierung kennen zulernen . Als gemeinsamer Ausschuß empfinden wir die großeBedeutung einer gemeinsamen Berständigung der Alliiertenüber eine Lösung der vor uns liegenden Probleme und eserscheint uns höchst wünschenswert und wichtig , daß die deut-
sche Regierung daran teilnehme . Es ist unsere Hoffnung ,daß eine solche Verständigung erreicht werden wird . Wirdanken Ihnen für die Zusicherung Ihrer Hilfe und Mit -arbeit ."

Eine deutsche Denkschrift
Die vom Reichskanzler in seiner Begrüßungsansprache an -

gekündigte Denkschrift der deutschen Regierung befaßt sich inausführlicher Weise mit dem Währungsproblem und demProblem der Ausgleichung des Budgets . In der Frage derWährung verweist die deutsche Regierung darauf , daß es ihrgelungen ist, durch die Rentenmark eine Stabilisierung derWährung zu erzielen. Diese Stabilisierung sei aber nur ge-wäljrieistet» wenn es möglich ist , das Budget auszubalanzieren .Die Rentenmark sei aber letzten Endes - nurein ' bnrnenmirt .
fchaftlicheS Geld, also nur ein Notbehelf. Die Rentenbank
müsse notgedrungen durch eine Goldnotenbank abgelöst wer-den, die die deutsche Goldwährung wieder herstelle. Auslän -
disches Kapital sei bereits gefunden und so liege nichts mehrim Wege, in Kürze eine deutsche Goldwährung zu schaffen .

In der Frage des Ausgleiches des Budgets stellt die Re-
gierung fest, daß durch die Stabilisierung der Währungein ordnungsgemäßes Budget aufgestellt werden konnte. DieFrage ist nur , ab das Reich in der Lage bleiben wird, Ein -nahmen u . Ausgaben auf der gleichen Höhe zu erhalten . Di«laufenden Ausgaben des Reiches seien auf ein Minimumherabgedrückt, der Beamtenapparat um 25 Prozent ^eräbge-mindert .die Beamtengehälter durchschnittlich um die Hälfte ge»kürzt. Auf der Einnähmeseite spielen die zahlreichen neuenSteuern , die zum Teil tief in die Vermögenssubstanz jedesEinzelnen eingreifen, eine hervorragende Rolle. Unter diesenVorbedingungen ist es dem Finanzministerium gelungen , für'das bevorstehende Rechnungsjahr 1924/25 einen Etat aufzu -stellen, der sich die Wag« hält , ja sogar einen Überschuß vonetwa 200 Millionen Goldmark ergibt . Der ordentliche undaußerordentliche Haushalt der allgemeinen Reichsverwaltungschließt mit 6,27 Goldmilliarden Einnahmen ab, denen 5,70Goldmilliarden Ausüben gegenüberstehen. Bemerkenswertist, daß für die Erwerbslosenfürsorge in diesem Etat einehalbe Milliarde Goldmark borgesehen sind , während der Etatfür Heer und Marine um SO Millionen hinter diesem Betragezurückbleibt .

Der Etat wäre also auszugleichen, wenn nicht die Verpslich-hingen hinzukämen , die sich aus dem Bersailler Friedensver -trag ergeben. Diese Summe , bei der auf die Besatzungskosten360 Goldmillionen , auf die Ausgaben für die Durchführungdes Bersailler Vertrages 160 Millionen allein veranschlagtsind, würde , wenn sie laufend zu bezahlen wäre , jede Aus-balanzierung des Budgets verhindern . Deutschland müsse vondiesen völlig unproduktiven Ausgaben befreit werden.Es wäre denkbar, daß ein ausländischer Kredit Deutschlanddie Möglchkeit gebe, seinen Kriegsgläuibigern einen kleinenBarbetrag und kleine Nachlieferungen zu gewährleisten, aberdieser Internat,onale Kredit müßte so gestaltet werden, daßwir die nächsten Jahre auskommen, damit tatsächlich fürDeutschland eine Erholungspause geschaffen wird.Die Denkschrift befaßt sich dann weiter mit den Micumver-tragen , deren Durchführung sie als unmöglich darstellt ; dieReichsregierung sei jedenfalls nicht imstande , 60 bis 80 Gold-millonen monatlich den Industriellen in absehbarer Zeit zuersetzen .
Dem britischen drahtlosen Dienst zufolge wird erwartet , daßder Sachverstandigenausschuß, der die Lage der deutschen Fi-nanzen prüft , Mitte Februar der Reparationskommission sei-nen Bericht vorlegen wird.

In der preußische« Rcgierungskoalitton
schien eine Krise auszubrechen , nachdem der Kampf mn dieGrundsteuer sich immer mehr zuspitzte. Die vom Finanz»Minister eingebrachte Grundsteuervorlage war nicht nur beiden Deutschnationalen , sondern auch beim Zentrum auf Wi.verstand gestoßen. Die Gefahr kann jedoch als beseitigt gel-ten , weil m der Mittwoch vormittag stattgehabten Sitzungd« : Landtagsfraktion des Zentrums eine Einigung mit derRegierung erzielt vvrde . Das Zentrum wird voraussichtlichauf seinen Antrag , der eine Herabsetzung der Grundsteuer um20 Prozent verlangt , verzichten , während die Regierun ? denZentrumswunschen in der Staffelungsfrage entgegenkommen

politische Neuigkeiten
Macdonald und Poincarö

Der englische Premierminister Macdonald hat an Poincarjeinen Brief gerichtet, der in versöhnlichem Geist gehalten seinsoll, worauf Pionrare entgegenkommend geantwortet haben
soll. Der Kernpunkt des Briefwechsels scheint — wie die
„Franks . Ztg . " aus London meldet, — die Versicherung zu sein,daß beide Nationen ungestört durch Divergenzen in der öffent.
lichen Meinung zur Regelung schwebender Fragen kooperieren
sollen. Solche gegenseitigen Versicherungen wären freilichnichts Neues . Die Londoner diplomatischen Kreise sind nichtgeneigt, dem Briefwechsel eine besondere Bedeutung beizule -
gen . An offizieller Londoner Stelle bezeichnet man ihn alzeine freundliche Geste, die bezwecke, Frankreich zu beweisen ,daß Labour ohne Vorurteil an die europäischen Fragen heran-tritt .

Man nimmt in London an , daß die gesamte Pfalzfrage all.
mählich geräuschlos verschwenden werde. Nach Ansicht Lon-dons ließen die Franzosen und Belgier die Absicht, die Dekreteder Separatisten - Regierung anzuerkennen , definitiv fallen.Dagegen wurde von Frankreich angeregt , die politische Lage der
Pfalz durch die BotschafterWnferenz prüfen zu lassen . Die
Engländer halten dies für unnötig , zumal seit dem BerichtClives der Separatismus völlig kompromittiert ist. Auch wird
versichert , daß eine Labourregierung nach den srüheren Er.
fahrungen zur Botschafterkonferenz kein besonderes Zutrauen
haben könne .

*
Macdonald erklärte auf seiner Reise nach Edinburgh ineiner Rede in Earlisle : Wir haben e,ne sehr schwere Aufgabevor uns und werden alles tun , was wir können, um die Ar-

beiterpartei zu einer größeren Macht zu machen als je.
"Nichtnur in diesem Land , sondern in ganz Europa haben wir ein

großes Durcheinander geerbt. Unsere Pflicht ist es, dieses
Durcheinander in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der
Arbeiterpartei auszuräumen . Ich hoffe, daß man uns etwas
Zeit geben wird . Rom ist nicht an einem Tage erbaut wor-den. Europa wird nicht an einem Tage in Ordnung gebrachtwerden können.

Der französische Wiederaufbauskandal
In der französischen Kammer hat der sozialistische Abgeord-

nete Jnghels über die riesenhaften Betrügereien bei der Zu -
Weisung von Wiederaufbau - Entschädigungen Aussehen erre -
«ende Enthüllungen gemacht . Die Kammer will jedoch die
Wiederaufbaugewinnler ungeschoren lassen . Während nachdem ursprünglichen Antrag die Nachprüfung sich nur auf etwa400 der größten Schadensforderungen erstrecken sollte, hat dieKammer durch Herabsetzung der Schadenssumme erreicht, daßnunmehr nicht weniger als 120 000 Einzelfälle der Revision
unterliegen . Was dabei in der Praxis herauskommen wird,kann man sich nach dem bisherigen Verhalten der zuständigenStelle denken . Man wird einige kleine Diebe hangen, umdie großen umso sicherer laufen lassen zu können.

Mit der Krage Republik oder Monarchie
beschäftigt sich das Zentrumsorgan „Freiburger Tagespost"und kommt zu folgenden interessanten Schlußfolgerungen :

„Die Frage lautet : Müssen wir Republikaner oder Monar -
chisten sein ; müssen wir uns für die demokratifch-republika -
nische Verfassung von Weimar restlos einsetzen oder dürfenwir der Wiederaufrichtung der Monarchie ruhigen Herzensentgegensehen, sie gar forcieren ? Wir geben gleich die Ant-wort . Sie lautet zugunsten der Republik.

Die Republik ist eine gegebene Tatsache. Der . Zusammen -
bruch 'des ' Alten hat sie geschaffen . Sie war da, sie blieb be-
stehen , sie hat sich ihre Verfassung gegeben, ihre staatsrecht-liche Organisation geschaffen , sie hat um ihre Bestand gekämpft,sie ist vom staatsrechtlichen Standpunkt aus gesehen ohne jedenZweifel durchaus legitim . Eine gewaltsame Beseitigung der
Republik wäre genau so Revolution , wie die Beseitigung der
Monarchie Revolution war . Revolution aber ist vom moralischenStandpunkt aus gesehen unerlaubt . Revolution ist realpolitischbetrachtet mit außerordentlichen Schäden begleitet, wenn sienicht gar grundsätzlich als ein Unglück bezeichnet werden muß.Revolution hat in ihrem Gefolge meistens den Bürgerkrieg .Bruderblut wird durch sie vergossen , Haß , Feindschaft und Räch -
sucht unter den eigenen Volksgenossen werden genährt .Dabei ist zu berücksichtigen , daß die überwiegende Mehrheitdes deutschen Volkes republikanischdenkt und keine Rückkehr derMonarchie will. Das vor allem ist eine Tatsache, auf die die Re-aktion Rücksicht nehmen muß und die besonders entscheidendist für die Frage der Staatsform . Denn schließlich ist in diesenDingen der Wille des Volkes entscheidend und es ist nicht zurechtfertigen, wenn eine Minderheit die Mehrheit zu unter -drücken sucht. Betrachten wir das Problem von einer anderenSeite . Wie würde eine zukünftige deutsche Monarchie aus -
sehen, wie müßte sie notwendigerweise aussehen ? Könntenwir uns vorstellen, daß sämtliche Monarchien wieder hergestelltwürden ? Nein ! Es gibt eine große Anzahl deutscher Min -
desstaaten , in denen die monarchistischen Bestrebungen über -Haupt nicht in Erscheinung treten , in denen man die Monar -
chisten der Zahl nach sehr schnell beisammen hat und in denendie ganz überwältigende Mehrheit des Volkes für die Republikeintritt . Das ist verständlich durch die Erwägung , daß die ehe-maligen Herrscherhäuser mit diesen Ländern sehr wenig inner -
liche Beziehung hatten , noch für die Länder sich größere Ver-
dienste erworben haben. Es bleiben nur wenige Geschlechter ,deren Rückkehr auf Grund großer Verdienste, aus Grund inni -ger Verwachsenheit mit dem Volkskörper in den betreffendenLändern gewünscht wird. Wir denken hier vor allem an Bayern ,wo offenbar weite Volkskreise eine Rückkehr der Wittelsbacherfür wünschenswert halten . Wir denken aber auch gleichzeitigan Preußen . Wir können es verstehen, daß es auch in diesemLande Kreise gibt, die aufgrund jahrhundertelanger Traditionund Verbundenheit mit den Hohenzollern und in Rücksicht aufgroße innerpolitische Erfolge dieses Fürstenhauses die Wieder-Herstellung des alten Zustandes wünschen . Aber das BeispielPreußens ist schon komplizierter. Wenn man auch viele Vorzügeder Hohenzollern vom Standpunkt des preußischen Protestan »tismus aus anerkennen muß , so muß man doch auf der anderenSeite behaupten , daß die Monarchisten in Preußen zahlenmäßignicht in der Mehrzahl sind . Es wird zum Beispiel wenig Katho¬liken geben — und wer will es ihnen verargen — die eineRückkehr der Hohenzollern mit Freuden begrüßten . Danebenstehen die großen Massen der Arbeiter dieses größten deutschenIndustriestaates , die einer Monarchie durchaus feindselig gegen-überstehen. In den anderen Ländern kommen große Verdiensteder Fürstenhäuser kaum in Frage . Wenn wir die Lage richtigüberblicken , dann bleibt eigentlich nur Bayern . Hier wünscht— vielleicht — eine Mehrheit des Volkes die Rückkehr deSFürstenhauses . Welche Folgerungen ergeben sich aus dieserSachlage ? Bei klarer Überlegung kommt nur die Republik,und zwar die einheitliche , in allen Einzelländern bestehende Re-publik m Frage . Denn ein deutsches republikanisches Reichmit einzelnen monarchischen Gliedstaaten ist eine irrere Un -Möglichkeit, weil ein Monarch sich niemals seiner Tradition undserner Auffassung nach unter die Oberhoheit eines republikani -

sSen Reichsprastdentetn stellen würde . Ein Versuch wäre eineGroteske, die m sich zusammenfallen müßte . Ein monarchi-scher Einheitsstaat ist ,edoch deshalb ausgeschlossen , weil damitder Fehler der Weimarer Veriassung noch einmal u . vielleichtin ärmerem Ausmaß ttiiedrrMt »„ h die föderalistischenKräftein Deutschland lahmgelegt und seitens der Einzelländer schwerst-Gegnerschaft hegen das Reich erzeugt würden.



So sprechen schon die Tatsachen der Gegenwart und die Ge-
fahren, die mit einer Revolution verbunden sind , gegen eine
neuerliche Umwälzung. Wir gehen aber noch weiter und fra-
gen : Was berechtigt die Monarchisten, die Monarchie in
Deutschland für die bessere Regierungsform zu halten ? Zur
Beantwortung dieser Frage wiederholen wir unsere Meinung ,
daß es gute Monarchien und schlechte Republiken gibt. Auf
die gegenwärtigen Zustände angewandt , daß die deutsche Re-
publik nicht schlechter ist, als die deutsche Monarchie war , weim
man von der immer wieder die Wahrheit verdunkelnde Tat -
fache der objektiv besseren Lage Deutschlands vor dem der-
lorenen Kriege absieht. Sodann aber denken wir an die noto-
tischen Schattenseiten der verblichenen Monarchie, die mit
ihrem Wesen zusammenhängen und unmöglich ausgemerzt wer-
den können . Gerade Deutschland kann auf diesem Gebiet
manches erzählen , was nicht gerade vorteilhaft für die Ehre
und das Ansehen eines Fürstengeschlechtesist. Wir wollen uns
darüber gar nicht näher auslassen , sondern nur an den letzten
deutschen Kaiser erinnern . Endlich aber glauben wir , daß die
Frage nicht ohne Berechtigung ist, ob sich nicht die Monarchie
in dem Zeitalter des ausgeprägten Industriestaates überhaupt
überlebt hat , weil nämlich die Probleme , die mit der wirt -
schaftlichen Verknüpfung des Landes , mit der Weltwirtschaft
und Weltpolitik gegeben sind, die Herrschast des Einzelnen zur
Unmöglichkeit verdammt ist ; ob nicht in großen Industriestaaten
die Demokratie allein die geeignete Staatsform ist, weil zur
Bewältigung der Probleme eine Teilung in die Verantwortung ,in den ÄufgabenkreiS notwendig ist ?

Zusammenfassend ergibt sich jedenfalls die klar«! Folgerung ,
daß das deutsche Boll sich endgültig für die Republik entscheiden
muß und daß diese klare Überzeugung auch in den kommenden
Beratungen üLer die Verfassungsänderung ausdrücklich hervor»
treten mutz und eine Verfassungsänderung lediglich auf der
Grundlage der Republik und ohne jede Klausel für eine Wie»
derbelebung der Monarchie erfolgen mutz ."

Das Verfahren gegen den thüringischen
Minister Herrmann

Der Anfang Januar verhaftete thüringische Minister dos
Innern Herrmann ist vor einigen Tagen aus der Hast eat -
lassen worden . Aus einer Veröffentlichung seiner Verteidiger
erfährt man jetzt zum ersten Male Genaueres Wer den Tat -
bestand der Anschuldigungen, die gegen Herrmann erhoben
werden . Danach soll sich der Minister der Fälschung von
Amtsurkunden schuldig gemacht haben , indem er AnstellungS-
beschlösse mit einem früheren Datum versehen haben soll als
dem Tage , an dem er die Unterschrist unter den AnstellungS-
beschluß zu den Akten gab. Auch Aktenbeseitigung wird
dem Minister Herrmann zum Worwurf gemacht , indem er
Beschwerdeschriftenüber einen Beamten nicht zu dessen Per -
sonalakten, sondern bei Seite gebracht haben soll.

Minister Herrmann hat erklärt , datz er niemals eine falsche
Beurkundung vorgenommen habe. Er erklärt , datz er sich
weder einer parlamentarischen , noch einer strafrechtlichen, Ver¬
antwortung entziehen werde. Die angeblich bei Seite ge-
schafften Beschwerdeschriftenüber einen Beamten der Landes -
Polizei habe er aus wohlerwogenen Gründen in ausdrücklicher
Übereinstimmung mit dem Sachreferenten und auf dessen Vor-
schlag nicht zum Bestandteil der Personalakten des Beamten
gemacht , sondern gesondert verwahrt .

Steuerhinterziehungsprozetz gegen de»
Abg. van den Kerkhoff

Der wegen Steuerhinterziehung und Sisgelbruch angeklagte
deutschnationale ReichKtagsabgeordnete van den Kerkhoff wurde
von der Strafkammer Elberfeld freigesprochen. Nach der An»
klage war er verdächtig, durch geschickte Buchungen größere
Steuersummen hinterzogen zu haben und die Kassenischranke
seines Unternehmens wurden versiegelt. Er entfernte aber
die Siegel von den Schränken auf den Rat von ihm nahe -
stehenden Reichstagskollegen. Die Begründung sieht die Be-
weise für seine Schuld nicht als ausreichend an , sagt aber
nach den vorliegenden Berichten , datz wegen eines Betrages
von 33 000 Mark der Verdacht der Steuerhinterziehung so-
lange bestehen bleibe, bis von ihm nachgewiesen sei , wo die in
seiner Steuererklärung nicht belegten Gelder geblieben seien.

Lohn und Arbeitszeit bei der Reichsbahn
Zwischen Vertretern deS Reichsverkehrsministeriums und

Gewerkschaftsvertretern fanden in Berlin Aussprachen über
die Frage des Neunstundentages bei der Eisenbahn statt . Das
ReichsverkehrSministerium erklärte sich bereit , für den Neun -
stundentaa SM Arbeitsstunden zu bezahlen-. Die gewerkschaft -
lichen Vertreter forderten für die S Arbeitsstunden nicht nur
den vollen Stunden lcchn, sondern noch einen Lberstundenzu -
schlag. Da eine Einigung nicht erzielt werden konnte, wird
jetzt wahrscheinlich die vom Reichsverkehrsministerium vorge-
schlagene Lohnregelunz auf dem Verordnungswege durchge -
führt werden.
Das Schicksal der südwestafrikanifchen Deutschen

Nachdem die Regierung der Südafrikanischen Union als
Mandatarmacht durch den Völkerbund ermächtigt worden war ,
den im ehemaligen südwestafrikanischen Schutzgebiet zurückge -
bliebenen etwa 8000 Deutschen durch Gesetz die Unionsstaals -
angehörigkeit zu verleihen, ist die Reichsregierung mit General
Smuts während seiner Anwesenheit in London gelegentlich der
britischen Reichskonferenz in einen Gedankenaustausch über
eine Regelung der Staatsangehörigkeitsfrage im Zusammen -
hange mit Wünschen und Bedürfnissen der Deutschen in Süd -
Westafrika eingetreten .

Das Ergebnis der Besprechungen ist in einem Memorandum
und einem darauf bezüglichen Briefwechsel zwischen den deut-
schen Vertretern und General Smuts enthalten . Wie aus
den Schriftstücken hervorgeht, wurde für die südafrikanischen
Deutschen eine Reihe von wichtigen Zugeständnissen erreicht,
ohne datz sie ihre Reichsangehörigkeit aufzugeben brauchen.
Denn gerade der Umstand, datz sie ohne eigenen Antrag in den
Staatsverband aufgenommen werden sollen, lätzt es nach der
deutschen Gesetzgebung zu, datz sie die Reichsangehörigkeit bg-
Halten.

Imrze töacforicfoten
Der Ältestenrat de ? Reichstags, der am Mittwoch einberu»

fen war, um die Frage der Einberufung zur nächsten Plenar-
sitzung zu erörtern , hat noch keinen Termin dafür bestimmt ,
vielmehr den Präsidenten beauftragt , am 10. oder 12. Fe-
bruar den Ältestenrat nochmals zu demselben Zweck zu be-
rufen . Inzwischen sollen auch keine Ausschüsse tagen , abge-
schen von denjenigen , die auch während dieser Zeit erforder -
lich sind, und vom Auswärtigen Ausschutz , der voraussichtlich
in der nächsten Zeit zusammentreten wird.

Reichsindex und Großhandelsindex. Die Reichsindexzifferist
für den 28. Januar auf das 1,06 Billionenfache gegenüber der
Vorkriegszeit berechnet worden, in der Vorwoche betrug die
Ziffer das 1,08 Billionenfache. Die Großhandelsindexziffer ist
ebenfalls zurückgegangen, von 115,7 auf 114,8 , bei der Senkung
war der Rückgang der Getreide - und Fleischpreise von wesent-
lichem Einfluß.

Der sozialdemokratische Parteitag wird am 30 . März in
Berlin bzginnen.

Geplante Erhöhung der Personentarife. Zu einer Meldungaus privater Quelle , datz am 1 . März eine 50prozentige Er -
höhung der Personentarife auf der Reichsbahn in der 3 . und
4 . Klasse geplant sei, erfahren die Berliner Blätter von unter -
richteter Seite , datz Bestrebungen , die Tarife im Personenoer -
kehr zu erhöhen, schon seit langer Zeit im Gange sind . Uber
den Termin und über das Matz der beabsichtigten Erhöhung
sind jedoch noch keine Beschlüsse gefaßt worden.

Wieder ein Separatist niedergeschossen. Der als französischer
Spitzel und Denunziant berüchtigte Separatistenfiihrer und
Afterbürgermeister von Roxheim, Ingenieur Gumbinger , der
viele Ausweisungen und „Bestrafungen " Roxheimer Familien
auf dem Gewissen hat, fiel Dienstag abend gegen 7 Uhr auf
der Reise von Roxheim nach Bobenheim der Bolksjustiz zum
Opfer . Gumbinger wurde durch Revolverschüsse schwer ver-
letzt und in hoffnungslosem Zustand in das Krankenhaus
Frankenthal eingebracht. Die Täter sind unerkannt ent -
kommen.

Die Memelkommission . Wie »Chicago Tribüne" mitteilt,
haben sich der frühere amerikanische Unterstaatssekretär Nor-
man Dawes und sein Mitarbeiter Bullard, die vom Völker -
bund auserwählt worden sind , an einer Sonderkommission
zur Untersuchung der Memelfrage mitzuarbeiten , nach Genf
begeben. Dawes hat dem Blatt erklärt , es sei bereits beschlos-
sen worden, daß ein zweites Mitglied der Kommission Hollän -
der sein soll . Das dritte Mitglied werde wahrscheinlich ein
Spanier sein.

Abreise deS englischen Finanzberaters aus Warschau. Der
englische Finanzberater Hilton Noung verläßt Warschau, da
ihm die Einsicht in die nötigen Dokumente nicht gewährt
wurde.

Das neugeordnete badiscke Arbeits -
nsckweiswesen

Von Oberregierungsrat E m e l e - Karlsruhe .
Il

Das Gesetz baut sich auf drei Grundgedanken auf .
Zuerst : Der Aufbau des Arbeitsnachweis -
Wesens muß planmäßig erfolgen . Das ge-
samt« Reichsgebiet wird mit einem Netz von Arbeitsnach -
weisen überspannt , das in besonderen Bedarfsgegenden
sich zu Knoten verdichtet. Die Bezirke sind klar abzugren -
zen. Jeder Arbeitgeber und Arbeitnehmer muß seinen
zuständigen Arbeitsnachweis ohne weiteres erkennen.
Die Bezirke dürfen nicht so klein sein, so daß sie eine lei -
stungssähige Einrichtung nicht zu tragen vermögen , aber
andererseits auch nicht so groß sein, daß sie nicht mehr
arbeitsfähig sind .

An zweiter Stelle steht : die Einheitlichkeit des
genannten Aufbaues . Die vorhandene Zersplit -
terung mit all ihren Nachteilen muß beseitigt werden .
Für gewerbsmäßige Stellenvermittlungen ist bei dem
jetzigen Ausbau kein Raum mehr'. ' Sie wird bis zum
31 . Dezember 1930 ganz verschwinden. Ebenso wenig
darf der Arbeitsnachweis der Leidenschaft des Tages -
kampses oder der der Parteien des Arbeitsvertrages aus -
gesetzt sein . Facharbeitsnachweise gehen in den össent-
lichen Arbeitsnachweis über. Allgemein soll an das Be -
stehende angeknüpft werden . Die Eigenart und die Viel -
gestaltigkeit der Berufsbedürfnisse muß Berücksichtigung
finden . Naturgemäß bringt die Vereinheitlichung eine
Vormachtstellung des öffentlichen Arbeitsnachweises mit
sich , über deren Zweckmäßigkeit man durchaus geteilter
Meinung sein kann. Jedenfalls haben die Arbeitsnach-
weise sie auch bisher schon inne gehabt, wie auch aus der
Zusammenstellung aus dem Jahre 1912 ersichtlich ist.
Dieser Vormachtstellung wird jedoch durch das Fehlen des
Benutzungszwanges wieder ein natürliches Gegengewicht
gegeben, so daß auch die öffentlichen Arbeitsnachweise sich
bemühen müssen, durch ihre Leistungen auf der Höhe zu
bleiben . Daraus ergibt sich der dritte Grundgedanke des
Gesetzes: den Aufbau des öffentlichen Ar -
beitsnachweiswesens so umfassend und
leistungsfähig wie möglich zu gestalten .
Es muß so arbeiten können, daß es jeden Arbeitsuchenden
an den richtigen Platz bringen und andererseits jeden
Wunsch nach Arbeitskräften in der raschesten und zuver-
lässigsten Weise befriedigen kann. Von der Übersehbarkeit
des vorhandenen Angebots hängt die Zielsicherheit aller
Maßnahmen zur Förderung des Ausgleichs von Angebot
und Nachfrage ab. Man hat absichtlich von einem gesetz-
lichen Benutzungszwang Abstand genommen . Das Ar»
beitsnachweiswesen ist aufgebaut auf dem Vertrauensver -
hältnis der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und würde ge-
rade als Selbstverwaltungskörper in seinem ideellen Wert
verlieren , wenn durch Polizeiknüttel die Arbeitsvermitt¬
lung vorgenommen werden würde.

Die Durchführung des Gesetzes in Baden vollzog sich
in folgender Weise:

Am 21 . September 1922 erließ das Staatsministerium
die Vollzugsverordnung , durch die das bisherige Landes -
amt für Arbeitsvermittlung in Karlsruhe als : „Bad .
Landesamt für Arbeitsvermittlung " er-
richtet und als selbständige Behörde dem Arbeitsministe -
rium unmittelbar unterstellt wurde. Oberste Landes -
behörde im Sinne des Reichsarbeitsnachweisgesetzes ist
das badische Arbeitsministerium . Der Verwaltungsaus -
schuß des Landesamtes setzt sich aus 18 Vertretern zu-
sammen , und zwar je 6 Arbeitgebervertretern (verteilt
nach der Zahl der in Baden beschäftigten Arbeiter der
Mitglieder der wirtschaftlichen Vereinigungen ) , 6 Arbeit »
nehmervertretern (verteilt nach der Zahl der in Baden be-
schäftigten Mitglieder der wirtschaftlichen Vereinigungen ),
6 Vertretern der Errichtungsgemeinden (davon 3 für den
Städteverband , 2 für den Städtebund und 1 für den Ge-
meindeverband). Am 10. November 1922 hat die erste
Sitzung des Verwaltungsausschusses stattgefunden . Das

Landesamt beschränkt seine Tätigkeit im wesentlichen dar-
auf , die Arbeitsnachweise zusammenzufassen und ihnen
Anregungen zu geben , während die eigentliche praktische
Arbeit fcrl den Arbeitsnachweisen verbleibt . So kommt
es , daß das Landesamt für Arbeitsvermittlung mit einem
kleinen , allerdings vollbelasteten Beamtenstab mit 7 Per -
sonen auskommt , während z . B . das in Württemberg ge- '
legene an 30 Personen beschäftigt.

Nach Bildung des Landesamts konnte an die Bezirks -
einteilung der Arbeitsnachweise herangetreten werden, bei
deren Bearbeitung man von dem Gedanken ausging , die
damals vorhandene Zahl von 58 gemeindlichen Arbeits -
ämterN und Bezirksarbeitsnachweisen wesentlich zu min-
dern und an ihrer Stelle weniger , aber leistungsfähige ,
geschlossene Wirtschaftsgebiete umfassende, zentrale Ar-
beitsnachweise zu schaffen , denen Zweigstellen unterstellt
werden , die nach Bedarf errichtet werden können. Die
Zweigstelle hat sich vorwiegend nur mit der Arbeitsver -
mittlung zu befassen und ist von jeder bürokratischen Ver»
waltun gsarbeit zu entlasten. Die Zentralstelle muß einen
leistungsfähigen Verwaltungsapparat besitzen, der insbe -
sondere die zusammenfassenden Arbeiten zur übersehbar-
keit des Bezirks für Geldangelegenheiten , Aufstellung' des
Budgets und allgemeinen Verwaltung usw. zuverlässig
erledigen und die Zweigstellen beraten kann . Nach länge -
ren Verhandlungen mit den in Betracht kommenden Krei¬
sen konnte durch Verordnung vom 30. Dezember 1922 die
Bezirkseinteilung veröffentlicht werden . Es wurden 17
Arbeitsnachweise geschaffen mit dem Sitz in Mosbach,
Heidelberg , Weinheim , Mannheim . Bruchsal, Karlsruhe ,
Pforzheim , Rastatt , Baden -Baden , Kehl, Offenburg , Lahr,
Freiburg , Lörrach, Waldshut , Villingen , Konstanz. Die
Verhandlungen waren namentlich deshalb schwierig , weil
in Baden zwischen Gemeinden und Kreisen eine Selbst -
Verwaltungskörpereinheit fehlt. Die Bezirke sind je nach
Größe des Wirtschaftsgebietes von verschiedenem Umfang .
Es wird abzuwarten sein , ob sie in ihrer Leistungsfähig ,
keit verschieden sind . Der ziemlich rein landwirtschaftliche
Arbeitsnachweis in Mosbach ist für das Sammeln von
Erfahrungen in landwirtschaftlicher Stellenvermittlung
geeignet . Sodann sind auch eine Anzahl von Landwirt -
schast und Industrie durchsetzte Arbeitsnachweise vorhan-
den , wie z . B . Bruchsal, Lahr, Waldshut,Millingen , Kon-
stanz. Die übrigen sind vorwiegend industrielle Arbeits -
nachweise. Unter dem gleichen Tag des Erlasses der vor»
genannten Verordnung wurde die Herbeiführung von Be-
schlußfafsungen über die Errichtung der öffentlichen Ar-
beitsnachweise durch die Errichtungsgemeinden in die
Wege geleitet unter Beifügung eines Entwurfes der Mu -
stersatzung, sowie der Tagesordnung der Gründungsver -
sammlung . Bei manchen vollzog sich die Neubildung rei-
bungslos ; in anderen Fällen bedurfte sie der Nachhilfe.
Am längsten dauerte sie bei den Arbeitsnachweisen in
Mosbach und Konstanz. Nicht erfolgen konnte sie biß jetzt
im Arbeitsnachweisbezirk Offenburg , infolge der Be»
satzungsschwierigkeiten . Man hat die unbesetzten Gebiets -
teile der Arbeitsnachweisbezirke Offenburg und Kehl bei
den benachbarten Arbeitsnachweisen vorläufig unter»
gestellt .

Das Schulgeld an de« höheren Lehranstalten
beträgt nach einer Verordnung des badischen Unterrichtsmini -
steriums für das Schuljahr 1924/25 — vorbehaltlich von Nach-
forderungen bei Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse— für sämtliche Klassen 72 Goldmark. Für Schüler , deren
Eltern die badische Staatsangehörigkeit nicht besitzen und ihren
Wohnsitz nicht in Baden haben, erhöht sich das Schulgeld umdie Hälfte , für Reichsausländer auf das Doppelte. Für den
Rest der laufenden Schuljahres wird ein einmaliger Zuschlag
zu den bereits festgesetzten Schulgeldern in Höhe von fünfMark , zahlbar bis zum 10. März 1924, erhoben .

Ans der Statistik der evang. Landeskirche
Nach dem Stand vom 1. Januar 1923 zählte die evangel.Landeskirche 579 Geistliche , davon stehen 420 im Gemeinde-

Pfarramt , 8 sind zum Dienst in Vereinen und Anstalten be-urlaubt , 4 sind Pfarrer an Staatsanstalten , und 5 sind Pfarrerder Landeskirche. Die Zahl der Unständigen beträgt 142, davon
stehen 127 im Dienst .

Im Jahre 1923 sind aus den Hauptprüfungen 32 Geistlichezugegangen , 1 Hilfsgeistlicher und 1 Missionar wurden unterdie badischen Pfarrkandidaten aufgenommen. Gestorben sind11 Geistliche, davon 4 im Ruhestand. Zuruhegesetzt wurden3, auf Ansuchen entlassen 2 Pfarrer . Dem Zugang von 34
steht ein Abgang von 16 gegenüber. Es bestehen 444 Psarr -
stellen, 420 sind besetzt. 12 werden nachbarlich oder durchPfarrer im Ruhestand versehen, 12 verwaltet. Erledigt wur »den IS Pfarreien , neuerrichtet 1 Pfarrei .

AnS den Parteien
Der Landesausschutz der Deutfchnationalen SolkSpartei hielthier eine Sitzung ab, in der er sich mit der Kandidatenauf .

stellung für die bevorstehenden Wahlen befaßte.

Ikommunsle « undscdsu
Die Arbeitslosigkeit in Mannheim. Nach den Feststellungendes Arbeitsamts Mannheim betrug am 24 . Januar die Zahlder Bollerwerbslosen 16 414 ( 13269 männliche, 3145 weibliche ) '

gegenüber dem 17. Januar ist ein kleiner Rückgang eingetre¬ten , denn damals belief sich die Zahl der Vollerwerbslosen auf16 637 . Von den am 24. Januar festgestellten 16 414 Voll-
erwerbslosen erhielten 12 511 (11189 männliche, 1322 wetv-
liche) eine Unterstützung : außerdem wurden 11375 Familien -
angehörige unterstützt . Die Zahl der unterstützten Kurzarbeiter
ist vom 17. bis 24. Januar von 3352 (2848 männliche, 504 weid-
liche ) auf S248 (4988 männliche, 260 weibliche) mit 9225 Fa -
milienangehörigen gestiegen ; diese Zahl ist indessen noch we -
sentlich niedriger als am 10 . ds., oa damals die Zahl der Kurz-
arbeiter 8330 — mit 14 227 Familienangehörigen — betrug .
Gemäß § 9, Absatz 2, der Reichsverordnung über die Auf-
bringung der Mittel für die Erwerbslosenfürsorge vom
15. Oktober 1923 sind zwecks Gegenleistung für die Unter -
stützung 293 Erwerbslose zu Arbeiten gemeinnütziger Art
herangezogen ; sie werden mit Schreibarbeiten und Reinigung
von Straßen und Plätzen beschäftigt .



Bei der Bürgermeisterwahl in Srifierg für den vor einigenMoniten verstorbenen verdienten Bürgermeister de PellegriniWurde der unter 21 Bewerbern vom Gemeinderat als einzigerKandidat aufgestellte Diplomingenieur Ewald Keil, Baurat undVorstand des städtischen Tiefbauamtes in Duisburg , einstimmiggewählt . Baurat Keil war lange Jahre beim MannheimerTiefbauamt tätig , von wo er als Leiter des Tiefbauamtes nachDuisburg berufen wurde . — Zum Bürgermeister in Mülbenwurde einstimmig gewählt : Karl Weiß, Besitzer des .Kurhau -
ses Steck " .

Aus der Landeshauptstadt
Zum Ehrensenator ernannt . Herr Fabrikant Paul Rott in

Frankfurt a . M. , Borsitzender des Aufsichtsrates der Groß -
herzoglichen Majolika - Manufaktur Karlsruhe A .-G . , wurdevon der technischen Hochschule Karlsruhe zum Ehrenfenatorernannt .

Das Brotgewicht. Der Verband der badischen Bäckerinnun-
en hat in einer erweiterten Vorstandssitzung beschlossen, die
Erstellung von Schwarz - und Halbweihbrot in Stücken vonnur 750 und 1500 Gramm einheitlich in Baden durchzuführen.

Für die Vereinheitlichung der Brotpreise und Brötchenpreise im
ganzen Lande Baden hält der Jnnungsverband die Zeit nochnicht für gekommen.

Betriebsratswahlen . Bei den Betriebsratswahlen in der-
schienen städtischen Betrieben (Straßenbahn -, Hafen -, Tief -
und Gartenamt ) erhielten der freie Verband 277, der christ-
liche Verband 79 Stimmen insgesamt . Dementsprechend be-
setzt der freie Verband 18, der christliche Verband vier Man -
date, die sich in ungefähr gleichem Verhältnis auf die einzel-
nen Ämter verteilen .

Wegen unerlaubter Ausfuhr stand der Säge Werksbesitzerund Holzgroßhändler Karl Friedrich Ditter aus Karlsruhe
vor dem Wuchergericht, das ihn zu drei Monaten Gefängnisund fünzigtausend Mark Geldstrafe verurteilte .

Ikurze Nackricdten aus Kaden
Mannheim , 26 . Jan . In Mannheim wurde eine radiotech »

nische Gesellschaft gegründet , die beabsichtigt , die fachwissen -
schaftliche Erforschung und Vervollkommnung der Radiotechnik,deren kulturelle Nubtzarmachung und Popularisierung zu sör-
dern und die Mannheimer Interessenten zur gemeinsamen
Behandlung aller das Radiowesen betreffenden Fragen zusam-
menzuschließen.

DZ . Weinheim , 30 . Jan . Bei der Verfolgung von Ein -
blechern, die in letzter Zeit Stadt und Umgebung unsicher He-
macht hatten , wurde der Genbarmeriewachtmeister Ehnis
durch einen Messerstich in die Brust so schwer verletzt, daß
er den bereits eingeholten Verbrecher loslassen mutzte. Der
Beamte fand im Krankenhaus Aufnahme . Man ist den Strol -
chen auch weiterhin auf der Spur .

DZ . Freiburg i . Br . , 30 . Jan . In der Günterstalstraße
überfuhr gestern ein Personenauto im schnellen Tempo die
geschlossene Schranke des Bahnübergangs . Im selben Augen-
blick nahte der vom Höllental kommende 8-Uhr-Zug , erfaßtedas Auto und schleifte es etwa 30 Meter fort . Der FiWrer ,
Ingenieur Julius Gerspacher aus Waldshut wurde getötet,
während die beiden anderen Insassen , eine Dame und ein
Student mit schweren Verletzungen davonkamen. Das Auto,das vollständig zertrümmert ist, soll unbeleuchtet gewesen sein.Die Untersuchung ist im Gange .

Dandel und MUrtsckatt
Berliner Devisennotierungen

in Millionen Mark .

Wertbeständige Anlagen
Zur Anlage für Mündelgelder «ud als wertbeständige Effektensind zugelassen:

Letzter Kurs : (in Billionen Mark)
5°/, Badische Kohlenwert-Anleihe ca. 13
6°/0 Mannheimer Koh.e . iwert -Anleihe . . . . ca. 12
5°/„ Rhein -Main-Donau-Gold-Anleihe . . . . ca. 2,57°/0 Neckarwerke Goldanleihe ca. 2,55°/o Preußische Kali-Anleihe pro IM leg . . . ca . 3,55% Sächsische Roggen-Anleihe pro Ztr . . . . ca. —
5®/0 Süddeutsche Festwertbank-Oblig ca. 2
Dollarschatzanweisungen des Deutschen Reichs ca . 4,2
Goldanleihe d- Deutschen Reiches . . . . ca. 4,2

Ferner nennen wir noch die nicht mündelsichere
wertbeständige Anleihe Freudenberg Carl,S% G - m - b. H., Lederfabrik Weinheim . . . . ca. 1 Billion

Karlsruher Börse 30 . Januar 1924 . Abteilung : Getreide -,Mehl, Futter - und Rauhfuttermittel . Bei starkem Besuch bleibtdas Geschäft still . Angebote überwiegen bedeutend die Nach-
frage . Mangelnder Konsumabsatz und allgemeine Geldknapp-
heit mögen die Ursachen sein. Es dürften wenige Geschäftezustande gekommen sein. Man hörte von folgenden Preisen :
Weizen 19—19% , Roggen 17—17%, Gerste 19—19% , Hafer13—13 ^ , Weizenmehl Mühlenforderung 28, Weizenmehl zweit¬händig 27 %—2756, Kleie je nach Fabrikat 8%—9% Goldmark,
Roggenkleie 1 Mark billiger . Futtermehl je nach Qualität 12
bis 13, Malzkeime zirka 13, Trockenschnitzel 11—12 Goldmark.Bei Rauhfutter wurde genannt gutes Wiesenheu 8 %—9, Preß¬
stroh 4 *4—4 % Goldmark, alles per 100 Kilo, Mehl und Müh -
lenfabrikate mit, Getreide ohne Sack, Frachtparität Karlsruhe .
Abteilung : Weine und Spirituosen . Die feste Gesamttendenz
hält an . Trotz starkem Besuchs kamen aber beträchtliche Ab -
schlüsse nicht zustande. Abteilung : Kolonialwaren . Kaffee rohSantos 3,80—4,50, Kaffee gewaschen 4,90—6 Goldmark perKilo verzollt. Tee gut 6,80—7,40 , Tee mittel 7,80—8,80, Tee
fein 9,20—12 Goldmark per Kilo verzollt. Preise für Kaffeeund Tee leicht anziehend . Burmareis 0,42, Graupen 0,40 ,
gelbe gespaltene Erbsen 0,44 , Linsen mittel 0,90, weiße ganze
Perlbohnen 0,50, Salatöl 1,20, Schweinefett 1,50 Goldmark,alles per Kilo.

Ab 1 . Februar zwangsmäßige Buchführung in Goldmark.
Eine Verordnung über Buchführung auf wertbeständiger
Grundlage bestimmt jetzt , daß spätestens vom 1 . Februar
1924 ab sämtliche Geldbeträge entweder in Goldmark
oder in amerikanischen Dollars , in englischen Pfunden , in
holländischen Gulden oder in Schweizer Franken zu buchen
sind . Notfalls sind die Bücher am 31. Januar 1924 abzuschlie

Zücher auf
derzeitigen Wertverhältnisses ; bei Änderung müßte zur Gold-
mark übergegangen werden . Wenn Buchungen Zahlungsmittel
betreffen , in denen die Bücher nicht geführt werden, müssen
sie unverzüglich zum geltenden Mittelkurs in die Buchungs-
Währung umgerechnet werden.

Staatsanzeiger

Amsterdam . .
Kopenhagen .
Italien . . .
London . . .
Newyork . . .
Paris . . . .
Schweiz . . .
Prag . . . .
Wien <ic» Kromn>

Die kleine Ziffer

31. Januar M . Januar
B-ld Bries Seid »rief

1 566 075 1 573 925 ' « 1 561 088 1 568 912"
678 300 681 700 678 300 681 700
183 041 183 959 183 041 183 959

17 955 000 18045 000 '° 17 855 250 17 944 750 's
4 JF9 500 4 210 500 '° 4189 500 4210 500 '°

191263 195237 192 767 193 733
726 180 729 820 725 183 728 817
120 697 121 303 121196 121 804
59 351 59 646 59 101 59 399

bedeutet die Zuteilung in Pro ,mt

Bekanntmachung.
Vereinfachung der Staatsverwaltung , hier Grenzpolizei und

Paßkontrolle .
An die Bezirksämter .Die durch die Erlasse vom 9 . August 1921 Nr . 55 499 undvom 26. Mai 1P22 Nr . 31 241 angeordnete halbjährliche Vor¬

lage der Listen über Taxbefreiung hat künftig zu unterbleiben .Die Listen selbst sind jedoch nach wie vor zu führen .
Karlsruhe , den 29 . Januar 1924 .

Der Minister des Innern .
I . A. : Dr . A. Iung .

Kraftfahrzeugsteuer .
An die Bezirksämter .Vo.l jeder nach § 20 der Straßenpolizeiordnung erfolgtenGenehmigung einer Zugmaschine ohne Güterladeraum unter9 Tonnen Gewicht ist dem zuständigen Finanzamt jeweils Mit -

teilung zu machen . Ebenso ist bezüglich der bereits frühererteilten Genehmigungen zu verfahren .
Karlsruhe , den 29 . Januar 1924.

Der Minister des Innern .
I . V. : Scheffelmeier ,

Bekanntmachung betr . di« staatliche Prüfung von Sozial .beamtinnen und Wohlfahrtspflegerinnem , sowie die Einrich¬
tung eines Nachschulungskurses gemätz § 1 ff - und g 5 Satz zder Berordnung vom 17. März 1921 .

I . Staatliche Prüfung :
Am 7. und 8. Juli 1924 findet eine staatliche Prüfung fü«Sozialbeamtinnen und Wohlfahrtspflegerinnen statt . Pöü *

funzsstelle im Sinne des § 1 der Verordnung ist die Sozial «
Frauenschule Mannheim .

Die Zulassungsbedingunlgen sind beim Arbeitsministerium
zu erheben. Meldungen zur Prüfung find bis spätestens 20,Mai 1924 an die Soziale Frauenschule Mannheim , L 3, 3
zu richten.

Die Prüfungsgebühr von 50 Goldmarl ist spätestens 1<
Tage vor der Prüfung bei der Handkasse des Badischen Sfr<
beitsministeriums einzuzahlen.

II . NachschulungSkursuS:
Zur Erleichterung , der nachträglichen Erlangung fehlender

theoretischer Ausbildung für im Beruf stehende Sozialbeam .
tinnen und Wohlfahrtspflegerinnen wird nach * 5 der Ver¬
ordnung vom 17 . März 1921 «in voraussichtlich letzter Nach-
schnlungskursus bei der Sozialen Frauenschule Mannheimunter »Staatsaufsicht eingerichtet.

Der Kurs findet in der Zeit vom 3. März 1924 bis
5. Juli 1924 statt .

Kursgebühren 60 Goldmark.
Die Meldungen sind bis zum 20. Februar 1924 an die So -

ziale Frauenschule Mannheim , L. 3 , 2 zu richten.Die Sprechstunden der Leiterin dieser Schul« finden je*
weils Samstag vormittags 10—12 Uhr in der Geschäftsstelleder Schule , Mannheim L 3, 2 statt .

Zum Kursus zugelassen werden nur solche Bewerberinnen ,die eine technische Vorbildung und praktische soziale Arbeit
nachweisen können. Die näheren Bestimmungen hierüber sindbeim Arbeitsministerium und bei den 4 sozialen Frauen ,
schulen erhältlich.

Schlußlbestimmung: Die erfolgreiche Beteiligung an dem
Kursus gilt als ausreichende theoretische Ausbildung .

1. für die Zulassung zur staatlichen Prüfung , nach Ab-
fchnitt I (staatliche Anerkennung nach Muster X) ,2. für die Bewerbung um die staatliche Anerkennung nachs 18 Absatz 2 Ziffer 3 der Verordnung vom 17 . März1921 , falls die übrigen Voraussetzungen gegeben find
(staatliche Anerkennung nach Muster B ).

Karlsruhe , den 30. Januar 1924 .
Der Badische Arbeitsminister .

I . A. : Fuchs . Vollmer.

personeller XTeil
Ernennungen , Versetzungen, Zuruhesetzungen usw.

der planmäßigen Beamten
Aus dem Bereich des Ministeriums des Inner «.

Ernannt :
Rottenmeister Georg Winterbauer in Heidelberg zum plan«

mäßigen Polizeiwachtmeister.
In den einstweiligen Ruhestand versetzt :

der Direktor des Oberversicherungsamts Karlsruhe Geh .
Regierungsrat Alexander Reff, die Oberregierungsräte Adolf
von Boccty, Hugo Dörle , Dr . Karl Asal beim Vevwaltungs -
Hof, Regierungsrat Walter Schmitt beim Oberversicherungs»
amt Karlsruhe , Amtmann Friedrich Ribstein beim Bezirks»
amt Konstanz, Berwaltungsoberinfpektor Konrad Meng beim
Bezirksamt Mannheim , Verwaltungsinspektor Heinrich Ebert
beim Bezirksamt Schwetzingen, Verwaltungsobersekretär Ott »Willibald beim Bezirksamt Tauberbischofsheim.

Zuruhegefetzt:
In den dauernden Ruhestand versetzt auf Ansuchen :

Revisionsoberinspektor Florian Schmidt beim Bezirksamt
Emmendingen . *

Ministerium des Kultus und Unterrichts
In den Ruhestand getreten (kraft Gesetzes ) :

Geh. Hoftat Dr . Karl ErHardt, Direktor der Höheren Mäd¬
chenschule mit Seminarkursen und Mädchen-Realgymnasiumin Freiburg , die Oberlehrer Wilhelm Schmidt in Mannheim .August Herrmann in Malterdingen , Amts Emmendingen , Jo -
Hann Ödländer in Eggenstein, Amts Karlsruhe , WilhelmKneis in Untergrombach Amts Bruchsal , Alois Schwörer inFriesenheim , Amts Lahr , Gewerbelehrer M>ax Urnau an de,Gewerbeschule in Offenburg .

Badisches Landestheater .
Freitag , 1. Febr . 7 b . n . 10 Uhr . Sp . 15 .40 M.

Abonnement E 12.
Th - Gem . B.V .B . Nr . 801 - 900 und 4001 —4300.Aida .

KW. MSerei-EenOnsW Mannheim .
Einladung zu der am Sonntag , den 8. Februar 1924 ,
vormittags 10 Uhr , im Nebenzimmer der Eintracht,H 6,12 , Mannheim außerordentlichen Generalversammlung .

Tagesordnung : 1 . Geschäftliches. 2 . Änderung der
Statuten . 3 . Reuwahl des Vorstandes u . Aufsichtsrates.4 . Verschiedenes. — Ohne Mitgliedsbuch kein Zutritt -
D .54 Der Aufsichtsrat und Borstand .
Errichtung einer Zwangsinnung für daS Schuh -
macherhandwert im Amtsbezirk Karlsruhe betr .

Nachdem die Mehrheit der Beteiligten im gesetz-
mäßigen Abstimmungsverfahren sich für die Errichtung
einer Zwangsinnung ausgesprochen hat , wird hiermit
auf Antrag der „ Freien Schuhmacherinnung für die
Gemeinden des Amtsbezirks Karlsruhe " gemäß §§ 100 ff.
Gew .-Ordg . die Errichtung einer Zwangsinnung für
das Schuhmacherhandwerk im Amtsbezirk Karlsruhe
angeordnet . Die Innung wird den Namen „ Schuh-
macherzwangsinnung der Gemeinden des Amtsbezirks
Karlsruhe " führen und ihren Sitz in Karlsruhe haben.

Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Geneh-
migung der Jnnungssatzung in Wirksamkeit.

Gegen den Erlaß dieser Anordnung steht den be-
teiligten Gewerbetreibenden binnen einer Frist von
4 Wochen vom Tage der Veröffentlichung an gemäß
§ 100b Gew .-Ordg . j>ie Beschwerde an das Ministerium
des Innern zu- B 336

Karlsruhe , den 28 . Januar 1924 . O .Z - 7
Badisches Bezirksamt . — Polizeidirektion B.

Vorläufige ©ru# und EellmWuer für das
ReAllllgsjahr 1923/24.

An die Zahlung der auf 31 . Januar 1924 fälligen
Vorauszahlung auf obige Steuer wird mit dem Be-
merken erinnert , daß für Zahlungen nach dem 5 . Fe¬
bruar 1924 Zinsen zu entrichten sind . V .337

Karlsruhe , den 30. Januar 1924 .
Die Finanzämter Stadt und Land.

Hengstkörung in Haistein
Elmshorn (Vorortsverkehr mit Hamburg)

Zuchtgebiet des Verbandes der Pferdezüchter in den Holstein. Marschenam 7 . und 8 . Februar 1924 D .33Zur Körung gelangen außer älteren Hengsten 130 dreijährige -
Im Anschluß an die Körung am Freitag , 8 . Februar , nachm .Große Hengstauktiun
Zahlungsbedingungi Lar odergebührenfreiebestätigte Bankschecks.Wonnungsnachweis , Auskunft und Körverzeichnisse durchReit - und Fahrschule , Elmshorn (Holstein )Ständiger Verkauf von Zucht - und Gebrauchspferden direkt vom Züchter .

Kindesftatt
Nettes Bübchen, 1 Jahr alt ,
gut . Herk.,an Kindesstatt ab¬
zugeben. Off . u . D .55 an die
Expedition der Karlsr . Ztg.

Metallbetten
Stahlmatr ., Kinderbett., direkt
an Private, Katalog 78 R frei.
Eisenmöbelfabrik Suhl (Thür.)

lütgttl. ZWspslW
l ktreitiie ®« i4tsi « leiL
V. 320 . 2 Karlsruhe .
Die Ehefrau des Mon-

teurs Hugo Schill, Emilie
geb. Riemenschneider in
Cassel , Kohlenstraße 32,

Prozeßbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Dr . Bucheg -
ger, hier , klagt gegen den
genannten Ehemann , frü¬

her zu Karlsruhe , auf
Grund der §§ 1568 , 1565
in Verbindung mit § 1326
BGB . auf Scheidung der
am 5 . März 1919 vor dem
Standesamt Cassel ge-
schloffen« ! Ehe aus Ver¬
schulden des Beklagten.

Die Klägerin ladet den
Beklagten zur mündlichen
Verhandlung deS Rechts-
streits vor die 4. Zivil-
kammer des Bad . Land-
gerichts zu Karlsruhe auf
Mittwoch, den IS . MSrz
1924 , vormittags 9 Öhr,
mit der Aufforderung , sich
durch einen bei diesem Ge-
richte zugelassenen Rechts-
anwalte als Prozeßbevoll-
mächtigten vertreten zu
lassen .
Karlsruhe , 28 . Jan . 1924 .

Der Gerichtsschreiber
beS LandgericktS.

V .340 .2,1 . Karlsruhe .
Der Zementeur Emil

Graf in Karlsruhe , Fasa -
nenstraße 49 , Prozeßbe -
vollmächtigter: Rechtsan-
wald Dr . Buchegger in
Karlsruhe , klagt gegen sei-
ne Ehefrau Rosa geb-
Feiermann , früher zu
Karlsruhe , jetzt unbekannt
wo, auf Grund der §Z
1565 . 1567 . 1568 BGB auf
Scheidung der am 27. Juli
1912 zu Karlsruhe geschlos-
senen Ehe aus Verschul-
den der Beklagten.

Der Kläger ladet die
Beklagte zur mündlichen
Verhandlung des Rechts-
streits vor dte 4. Zivilkam¬
mer des Bad . Landgerichts
zu Karlsruhe auf Mitt -
woch , den 2. April 1924 ,
vormittags 9 Uhr, mit der
Aufforderung , sich durch

einen bei diesem Gerichte
zugelassenen Rechtsanwalt
als Prozeßbevollmächtigten
vertreten zu lassen.
Karlsruhe , 3. Jan - 1924 .

Der Gerichtsschreiber
des Landgerichts.

Verschiedene
BekaiMmaAligen.

Mittlerer Staatsbeamter
Mitte 30er Jahre , seit

15 Jahren in der inneren
Verwaltung tätig , auch im

Gemeinderechnungswesen
bewandert , sucht in grö-
ßerer oder mittlerer Ge-
meindeverwaltung Unter -
badens als Vevwaltungs -
ratschreiber, ev. auch als
Gemeinderechner, Lebens-
stellung.

Offerten erbeten unter
D .56 an die Exped. der
Karlsr . Ztg.

ZMMAltchMIIg
Freitag , den 1 . Februar

1924 , nachmittags 2 Uhr,werde ich in Karlsruhe , im
Pfandlokale , Steinstraße
23» gegen bare Zahlungim Vollstreckungswege öf-
fentlich versteigern :

Zwei Herrenüberzieher
(dunkelgrau ), eine Loden -
joppe (grün ) . V .343
Karlsruhe , 29. Jan . 1924 .
Riehl , Gerichtsvollzieher.

AMMhchversteigenlng.
I» Die Gemeinde GamS-
hurst versteigert am Mitt -
woch , den 6. Februar d. I .,
mittags 12 Uhr beginnend,im Gasthaus z. Hirsch^
aus dem diesjährigen Hieb,
schlag folgende Hölzer :

67 Eichen , 115 Eschen^97 Erlen , 39 Birken 1 Lin-
de, wozu Steigerungslieb -
Haber eingeladen Vierden ,

Der Gomeinderat .

Binnentarif
Mittelbadische Eisenbahnen
A .-G. (früher Straßburger
Straßenbahn - Gesellschaft
& Lahrer Eisenbahn . Ge»
sellschaft ) v. 1. Mai 1913.

Mit Wirkung vom 1.
Februar 1924 werden auf
den Nebenbahnen Kehl—
Bühl . Kehl—-Ottenheim »—»
Altenheim—Offenburg u,

Rastatt —Schwarzach im
direkten und Transitgüter »
verkehr die kilometrischen
Entfernungen nach und
von den AbergangSstatio.
nen der Reichsbahn um!
100 v. H. erhöht. 58 .341

Lahr , 15 - Januar 1924 .
Mittelbadische Eisenbahne«

A. -G.

MI II.
Mit Wirkung vom 1,

Februar 1924 wird Klein¬
laufenburg Pbf . für den
Eilgutverkehr aufgehoben.
Karlsruhe , 29. Jan . 1924,

Rcichsbahndirektiô .
Druck G. Braun , Karlsruhe .


	[Seite 108]
	[Seite 109]
	[Seite 110]
	[Seite 111]

